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Quanthof = unsicher 
 

Der Weiler Quanthof liegt an der Saale in der Senke zwischen Ith, Osterwald und 
Hildesheimer Wald. Er gehört zur Gemeinde Salhemmendorf im Bundesland 
Niedersachsen. 
 
Die Zuschreibung beruht offenbar auf der Zugehörigkeit des Hofes zum 
Johanniterorden. Am 29.07.1359 verkaufte Hermann von Warberg, 
Johanniterprovinzmeister in Sachsen, in der Mark, im Wendland und Pommern den 
Quanthof an den Herrn von Homburg –dies ist die erste urkundliche Erwähnung.   
In einer Urkunde vom 20.06.1420 erklärt Bruder Heinrich Wendhausen, Prior der 
Johanniterkapelle Braunschweig, dass Papst Clemens V. alle Güter der Tempel- 
herren in den Gebieten Braunschweig, Lüneburg und Homburg seinem Orden über- 
eignet habe und dass insbesondere das Gut Quanthof zwischen Benstorf und Mehle 
gemäß den von Papst Coelestin III. erteilten Privilegien exemt sei. 
 
Laut dem „Braunschweigischen Jahrbuch“ [S. 52 mit An. 38] gehörten zum Quanthof 7  
Hufe zu Sehlde auf dem Felde zu Reinlevessen, 3 ½ Hufe zu Deilmissen, 3 Hufe zu  
Everdessen, der Zehnt zu Esbeck und 60 Sack Salz aus dem Salzwerk von Hemmen- 
dorf. Damit schein der Quanthof ein gewisser Verwaltungsmittelpunkt, vielleicht ein 
Zehnthof, gewesen zu sein. 
 

                      
 

   Bildquelle: www.salzhemmendorf.eu 
 
Baring (1744) schreibt, dass es gewiss sei, dass der Quanthof vor der Zeit Papst  



Clemens V. den Tempelherren in Braunschweig geschenkt wurde. Er untermauert diese 
Gewissheit allerdings mit keinerlei urkundlichen Belegen. Auch wird der „Schenker“ 
dieses Hofes nicht benannt.  
 
Fakt ist, das viele niedersächsische Templergüter an den Johanniterorden übergingen. 
Ob dabei die Templerbrüder Vorbesitzer des Quanthofs waren bleibt dabei unbewiesen.  
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